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Amtliche Bekanntmachung

Bekanntmachung gemäß § 2 Absatz 1 Bau- 
gesetzbuch (BauGB)

Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 
19.04.2021 folgenden Beschluss gefasst:

Für einen Bereich südlich der Kaiser-Friedrich- 
Straße, westlich der Straße Kaspersfeld, östlich  
der Holtener Straße, den rückwärtigen Grenzen 
der Wohnbebauung Holtener Straße im Osten 
sowie der Straße Kaspersfeld im Westen ist ein  
Bebauungsplan im Sinne des § 30 Abs. 2 in 
Verbindung mit §§ 12 und 13a Baugesetzbuch 
(BauGB) aufzustellen.

Das Verfahren wird unter der Bezeichnung Vor-
habenbezogener Bebauungsplan Nr. 2045 
-Röttgersbach- „Medizinisches Versorgungs-
zentrum“ durchgeführt.

Das Verfahren zur Aufstellung des Bebauungspla-
nes soll nach § 13a Abs. 1 BauGB („beschleunigtes 
Verfahren“) durchgeführt werden. Gemäß § 13a 
Abs. 2 Nr. 1 in Verbindung mit § 13 Abs. 3 BauGB 
wird von der Durchführung einer formalen Um-
weltprüfung gemäß § 2 Abs. 4 BauGB abgesehen. 
Alle von der Planung betroffenen Umweltbelange 
werden untersucht und in den Abwägungsprozess 
eingestellt.

Duisburg, den 23. April 2021

Der Oberbürgermeister
Im Auftrag

Trappmann

Auskunft erteilt:
Herr Meyer
Tel.-Nr.: 0203 283-7071
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Bekanntmachung verschiedener Gebäude(um)nummerierungen

Aus verwaltungstechnischen Gründen waren folgende Gebäude(um)nummerierungen erforderlich:

Gemarkung Duisburg:

Bertaallee ohne Nr.   wird   Bertaallee 12

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage erhoben werden. 
Die Klage ist bei dem Verwaltungsgericht Düsseldorf, Bastionstr. 39, 40213 Düsseldorf schriftlich, 
in elektronischer Form nach Maßgabe der Verordnung über den elektronischen Rechtsverkehr bei 
den Verwaltungsgerichten und den Finanzgerichten im Lande Nordrhein-Westfalen (Elektronische 
Rechtsverkehrsverordnung Verwaltungs- und Finanzgerichte - ERVVO VG/FG) oder zur Nieder-
schrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle einzulegen.

Falls die Frist durch das Verschulden eines von Ihnen Bevollmächtigten versäumt werden sollte, so 
würde dessen Verschulden Ihnen zugerechnet.

Duisburg, den 29. April 2021

Der Oberbürgermeister
Im Auftrag

Nicola Reinhardt

Auskunft erteilt: 
Angela Hohnen 
Tel.-Nr.: 0203 283-6712
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des Dokuments des Amtes für Rechnungswesen und Steuern Duisburg vom 17.05.2021, Aktenzeichen VG 232
000 378 411 Anh. GewSt 2015-2018, NZ 2015, SZ, an Beate Finken-Schwegmann, zuletzt wohnhaft Ottostr. 60,
47198 Duisburg. Das Dokument kann eingesehen/abgeholt werden beim Amt für Rechnungswesen und Steuern
Duisburg, Sonnenwall 85, 47051 Duisburg, Zimmer 708, montags bis donnerstags in der Zeit von 8:00 Uhr bis
15:30 Uhr. Auskunft erteilt Frau Trimborn, Tel.-Nr.: 0203 283 6264

des Dokuments des Jugendamtes der Stadt Duisburg vom 03.05.2021, Aktenzeichen 51-42/95 26062, an
Mohammed Alrefaai, zuletzt wohnhaft unbekannt. Das Dokument kann eingesehen/abgeholt werden beim
Jugendamt der Stadt Duisburg, Regionalstelle Mitte, Sonnenwall 73-75, 47051 Duisburg, Zimmer 114, montags
und mittwochs in der Zeit von 08:00 Uhr bis 16:00 Uhr. Auskunft erteilt Frau Müllers, Tel.-Nr.: 0203/ 2837315

Hinweis:

Mit der öffentlichen Bekanntmachung werden die vorstehend genannten Dokumente zugestellt.
Sie gelten als zugestellt, wenn seit der Veröffentlichung dieser Benachrichtigung zwei Wochen
vergangen sind. Es können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste
drohen können.
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Auf Veranlassung des Gläubigers soll  
das Sparkassenbuch Nr. 4209037375  
(alt 109037374) der Sparkasse Duisburg 
für kraftlos erklärt werden. Der Inhaber  
des Sparkassenbuches wird hiermit aufge-
fordert, binnen drei Monaten seine Rechte 
unter Vorlegung des Sparkassenbuches 
anzumelden, da andernfalls das Sparkas-
senbuch für kraftlos erklärt wird.

Duisburg, den 21. April 2021

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Bekanntmachungen der Sparkasse

Auf Veranlassung des Gläubigers sollen  
die Sparkassenbücher Nr. 4251041234  
(alt 151041233), 3200885105 der Spar- 
kasse Duisburg für kraftlos erklärt werden. 
Der Inhaber der Sparkassenbücher wird 
hiermit aufgefordert, binnen drei Monaten 
seine Rechte unter Vorlegung der Spar-
kassenbücher anzumelden, da andernfalls 
die Sparkassenbücher für kraftlos erklärt 
werden.

Duisburg, den 19. April 2021

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Auf Veranlassung des Gläubigers soll das 
Sparkassenbuch Nr. 3203260702 der Spar-
kasse Duisburg für kraftlos erklärt werden. 
Der Inhaber des Sparkassenbuches wird 
hiermit aufgefordert, binnen drei Monaten 
seine Rechte unter Vorlegung des Sparkas-
senbuches anzumelden, da andernfalls das 
Sparkassenbuch für kraftlos erklärt wird.

Duisburg, den 20. April 2021

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Das Sparkassenbuch Nr. 4264002488  
(alt 164002487) der Sparkasse Duisburg 
wurde heute für kraftlos erklärt.

Duisburg, den 21. April 2021

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Das Sparkassenbuch Nr. 3200137788  
(alt 100137785) der Sparkasse Duisburg 
wurde heute für kraftlos erklärt.

Duisburg, den 21. April 2021

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand
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